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[bookmark: _GoBack]Bericht zur Verordnung über Geoinformation (kantonale Geoinformationsverordnung; kGeoIV) 



1.	Ausgangslage

Geodaten und Geoinformationen sind orts- und raumbezogene Daten. Sie werden in geografischen Informationssystemen (GIS) erfasst, verwaltet und öffentlich zugänglich gemacht. Sie bilden in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft die Basis für behördliche und privatwirtschaftliche Planungen, Massnahmen und Entscheidungen aller Art. 

Das neue Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG; SR 510.62) hat zum Ziel, die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Geoinformationen für die Verwaltung, die Wirtschaft und Private zu erhöhen. Es soll sichergestellt werden, dass die - weitgehend bereits bestehenden, dezentral verwalteten - Geodaten über das Gebiet der Schweiz für alle Interessierten zu angemessenen Kosten einfach zugänglich sind. 

Dieses Ziel wird erreicht, indem der Bund im Sinne einer schweizweiten Harmonisierung verbindliche Standards für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten vorgibt. 

Das GeoIG gilt für die "Geobasisdaten des Bundesrechts". Diese sind im Geobasisdatenkatalog des Bundesrats aufgelistet. Es handelt sich insgesamt um 178 Datensätze, die ihre Grundlage jeweils in einem Spezialerlass des Bundes haben. Für 105 Datensätze ist eine Amtsstelle des Bundes zuständig. Bei 73 Datensätzen liegt die Datenherrschaft bei der für den entsprechenden Fachbereich zuständigen kantonalen bzw. gemeindlichen Fachstelle. 

Zum GeoIG hat der Bund ein umfassendes Verordnungswerk geschaffen, insbesondere die Verordnung über Geoinformation (GeoIV; SR 510.620), die Verordnung über die geografischen Namen (GeoNV; SR 510.625), die Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV; SR 510.622.4) und die Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV; SR 211.432.2). 

Die Kantone müssen das neue Bundesrecht bis zum Jahr 2012 gesetzgeberisch umsetzen. Bis zum Jahr 2020 müssen sie sämtliche im Geobasisdatenkatalog vorgeschriebenen Geobasisdaten des Bundesrechts erfasst und öffentlich zugänglich gemacht haben. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie zudem den neuen Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) einführen. 

2.	Heutige Situation im Kanton Uri 

Der Kanton Uri hat den Bedarf nach aktuellen, allgemein zugänglichen Geodaten frühzeitig erkannt. Am 27. September 1995 erliess der Landrat die kantonale Vermessungsverordnung (RB 9.3431). Er schuf damit die Basis für ein das ganze Kantonsgebiet umfassendes Landinformationssystem (LIS Uri). 

Die landrätliche Vermessungsverordnung übertrug die Aufgabe der amtlichen Vermessung und des Aufbaus des LIS Uri der gemischtwirtschaftlichen Aktiengesellschaft Lisag AG, an der die öffentliche Hand (Kanton, Gemeinden, Korporationen) mit einer Mehrheit des Aktienkapitals beteiligt ist. 

Die Lisag AG nahm die Erstvermessung zügig an die Hand. Bereits Ende 2003 konnte sie die Erstvermessung flächendeckend für das ganze Kantonsgebiet abschliessen. In den nachfolgenden Jahren wurde das Vermessungswerk im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund erneuert und weiterentwickelt. 

Parallel dazu wurde auf der Grundlage der amtlichen Vermessung das LIS Uri aufgebaut. Dieses wurde mit verschiedenen Anwendungen der kantonalen Amtsstellen, der Gemeinden und der Werke angereichert (so unter anderem Nutzungsplanung, Waldgrenzen, Wasserversorgungsatlas, Tankkataster, Lärmkataster, Kataster der belasteten Standorte, Grundwasserschutzzonen). Die verschiedenen Geoinformationen stehen in einem besonderen Geodienst (www.lisag.ch) den kantonalen und kommunalen Amtsstellen, der Wirtschaft und Privatpersonen sowie Bürgerinnen und Bürgern zur Einsicht und Nutzung zur Verfügung. 

Die Aufwendungen für die Ersterhebung der amtlichen Vermessung in Uri betrugen insgesamt rund 18,6 Mio. Franken. An diese Aufwendungen leistete der Bund einen Beitrag von Fr. 9,5 Mio. Franken. Nach Abzug der Beteiligung der Gemeinden und Grundeigentümer entfiel auf den Kanton ein Anteil von rund 6,8 Mio. Franken. In den Jahren 1996 bis 2010 flossen dem Kantonshaushalt über den Investitionskostenanteil an den Gebühreneinnahmen der Lisag AG ein Betrag von insgesamt 1,2 Mio. Franken zu.   

Der Wert der bei der Lisag AG verwalteten Daten des Kantons und der Gemeinden wird auf rund 30 Mio. Franken geschätzt. 




3.	Umsetzung des Bundesrechts

Das neue Bundesrecht verlangt vom Kanton insbesondere folgende Regelungen: 

-	Der Kanton muss seine bestehenden Vermessungs- und Geoinformationsvorschriften den schweizweit einheitlichen Vorgaben über den Zugang zu Geobasisdaten anpassen. 

-	Er muss die zuständigen Vollzugsstellen bezeichnen, insbesondere für die Führung des neuen ÖREB-Katasters. 

-	Er muss die vorgeschriebenen Geodienste zu den in seiner Zuständigkeit liegenden Geobasisdaten nach Bundesrecht aufbauen und ihren Betrieb sicherstellen. 

-	Er hat die erforderlichen organisatorischen und technischen Bestimmungen zur amtlichen Vermessung zu erlassen. 

-	Er hat die Zuständigkeit für die Bestimmung der geografischen Namen festzulegen. 

-	Er muss das Finanzierungssystem für die Gebührenordnung nach den gesamtschweizerisch verbindlichen Tarifierungsgrundsätzen ausgestalten. 


4.	Grundzüge der kantonalen Geoinformationsverordnung

Die entworfene kantonalen Geoinformationsverordnung vollzieht und ergänzt das GeoIG. Sie ersetzt die bisherige kantonale Vermessungsverordnung. Sie bildet die Grundlage für das Geoinformationssystem des Kantons Uri (GIS Uri) und des neuen vom Bund vorgeschriebenen Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster). Überdies enthält sie Vorschriften über die Geobasisdaten des kantonalen und gemeindlichen Rechts sowie die amtliche Vermessung. 

Die Fachstellen des Kantons und der Gemeinden, die für den Sachbereich zuständig sind, haben aufgrund des Geobasisdatenkatalogs die nachhaltige Verfügbarkeit ihrer Geobasisdaten im Rahmen des GIS Uri bzw. ÖREB-Katasters zu gewährleisten. Die nachhaltige Verfügbarkeit erfolgt durch Geodienste. 

Die entworfene Verordnung überträgt die Durchführung der amtlichen Vermessung und des Betriebs des GIS Uri wie bis anhin der Lisag AG. Es ist naheliegend, dass der Verordnungsentwurf der Lisag AG auch den Betrieb des neuen ÖREB-Katasters überträgt. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der verschiedenen an der Lisag AG beteiligten öffentlichen und privaten Stellen hat sich bewährt. Die Rechtsform der gemischtwirtschaftlichen Aktiengesellschaft ermöglicht der Lisag AG im administrativen und IT-Bereich innovative und kostengünstige Kooperationen mit Dritten. Die Rechtsform der AG lässt bei der Aufbereitung von Geodaten auch marktwirtschaftliche Leistungen zu. Der Verordnungsentwurf hat zur Folge, dass die zwischen dem Kanton und der Lisag AG bestehende Leistungsvereinbarung erneuert werden muss.  

Beim ÖREB-Kataster handelt es sich um einen vom Bundesrecht neu vorgeschriebenen speziellen Geodienst. Gegenstand des Katasters sind öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, die nach den Vorschriften des ZGB (SR 210) nicht im Grundbuch angemerkt werden. 

Aus dem Geobasisdatenkatalog des Bundesrechts geht hervor, welche Geobasisdatensätze im Zuständigkeitsbereich des Kantons zum Inhalt des ÖREB-Katasters gehören (z.B. Kataster der belasteten Standorte, Grundwasserschutzzonen und -areale, Lärmempfindlichkeitsstufen, Waldfeststellungen und Waldgrenzen, Nutzungsplanung). 

Das materielle Recht der amtlichen Vermessung ist im Bundesrecht umfassend geregelt. Die entworfene Verordnung bezeichnet jedoch die im Kanton zum Vollzug der amtlichen Vermessung zuständigen Stellen. Zudem enthält sie verschiedene ergänzende Regelungen, so insbesondere für das formelle Vorgehen bei Grenzänderungen und Mutationen. 

Aufgrund des neuen Bundesrechts haben Bund und Kantone die Grundsätze der Tarifierung der Geobasisdaten des Bundesrecht zu harmonisieren. Mehrere Kantone verfolgen einen "Free Access"-Weg und sie geben die Daten kostenlos oder nur unter Verrechnung der Grenz- und Bearbeitungskosten ab (MC: marginal cost). Auch in Uri besteht von Seiten der Bevölkerung und Wirtschaft ein erhebliches Interesse daran, dass Geodaten zu angemessenen Tarifen zur Verfügung stehen. Die entworfene Verordnung ermächtigt den Regierungsrat zum Erlass des Gebührentarifs. Im Interesse einer schweizweiten Harmonisierung wird sich der Regierungsrat soweit als möglich an die von der Konferenz der kantonalen Vermessungsämter (KKVA) und der Eidgenössischen Vermessungsdirektion (V+D) erarbeiteten Tarifierungsgrundsätze anlehnen. 

Der Kanton trägt im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund und der vom Landrat bewilligten Kredite die Kosten für die Durchführung der amtlichen Vermessung und den Betrieb des ÖREB-Katasters. 

Die Kosten der Erhebung, Nachführung und des Transports der Geobasisdaten und der Daten des ÖREB-Katasters zur Lisag AG trägt dasjenige Gemeinwesen oder diejenige Trägerschaft, das bzw. die für die entsprechenden Daten zuständig ist. 

Kanton, Gemeinden und Dritte gelten der Lisag AG die Kosten für das Verwalten ihrer Geobasisdaten durch den Betrieb von Geodiensten im GIS Uri und im ÖREB-Kataster ab. Die damit für den Kanton verbundenen Ausgaben beschliesst der Landrat endgültig. 


5. 	Rechtssetzungsstufe

Nach Artikel 90 Absatz 1 der Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101) sind alle wichtigen Bestimmungen in der Form eines Gesetzes zu kleiden. Dabei gelten als wichtige Bestimmungen insbesondere diejenigen, die die Rechte und Pflichten aller oder der meisten Bürgerinnen und Bürger festlegen. Für andere Vorschriften erlässt der Landrat Verordnungen. 

Bei den Bestimmungen im Bereich der Geoinformation handelt es sich weitgehend um Organisations- und Vollzugsbestimmungen, die sich direkt auf bundesrechtliche Erlasse stützen. Deshalb ist es angezeigt, die Vollzugsvorschriften auf Verordnungsstufe zu erlassen. Das deckt sich mit der ständigen Praxis des Kantons Uri. Auch die bisherigen Ausführungserlasse zur amtlichen Vermessung und zum Landinformationssystem sind auf Verordnungsstufe verankert, nämlich in der Vermessungsverordnung (RB 9.3431). 


6. 	Finanzielle Auswirkungen

Gemäss Artikel 38 und 39 GeoIG finanzieren Bund und Kantone die amtliche Vermessung und den ÖREB-Kataster gemeinsam. Die Kantone tragen die Kosten, die weder durch Globalbeiträge des Bundes noch durch Gebühren gedeckt sind. 

Eine Studie des Bundes geht davon aus, dass in Uri die Betriebskosten des neuen ÖREB-Katasters schätzungsweise Fr. 140'000.-- pro Jahr betragen werden, wovon der Bund im Rahmen einer besonderen Programmvereinbarung voraussichtlich rund die Hälfte übernehmen dürfte. 

Die vorliegende Verordnung schreibt in den meisten Bereichen keine eigenständigen Datenerhebungen vor. Die zu erhebenden Daten und die entsprechenden Kosten entstehen vielmehr durch die jeweilige Fachgesetzgebung des Bundes (Raumplanung, Umweltschutz, Grundbuch, öffentlicher und privater Verkehr, Landwirtschaft, Forstwesen, Jagd, Zivil- und Kulturgüterschutz, Archäologie, Gewässerschutz usw.) und können durch den Kanton nur bedingt beeinflusst werden. Die Aufwendungen für die Datenerhebung lassen sich erst abschätzen, wenn der Etat der im Kanton Uri bereits erfassten und der noch zu erfassenden Geobasisdaten des Bundesrechts und des kantonalen Rechts vorliegt. 

Die Aufwendungen der Lisag AG für den Betrieb der kantonalen Geodateninfrastruktur belaufen sich heute auf rund Fr. 600'000.-- pro Jahr, welche etwa je zur Hälfte aus Personal- und Infrastrukturkosten bestehen. 

Der Regierungsrat wird den Gebührentarif nach den Grundsätzen des Artikels 15 GeoIG ausgestalten. Dies wird zur Folge haben, dass sich der bisherige Rückfluss des Investitionskostenanteils an den Gebühreneinnahmen von der Lisag AG an den Kanton (heute rund Fr. 100'000.-- pro Jahr) in Zukunft erheblich verringern wird. 

Schon bisher hat der Kanton der Lisag AG die Aufwendungen für das Bereitstellen und Verwalten der Geodaten der kantonalen Fachstellen mit einem Pauschalbeitrag von insgesamt Fr. 150'000.-- pro Jahr abgegolten. Ebenso haben die Gemeinden und Dritte entsprechende Pauschalen geleistet. Mit der aufgrund des neuen Geoinformationsrechts verbundenen Zunahme der zu verwaltenden Geodaten werden sich voraussichtlich die pauschalen Abgeltungen in den kommenden Jahren erhöhen. 


7.	Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Text folgt nach der Vernehmlassung


8.	Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Mit der kantonalen Geoinformationsverordnung wird in erster Linie Bundesrecht vollzogen. Wo das Bundesrecht keine Regelung enthält, bleibt der Kanton für ergänzende Regelungen zuständig. Die Verordnung schafft überdies die Grundlage für ein umfassendes Geoinformationssystem des Kantons Uri.

Zu Artikel 2

Der Geltungsbereich der entworfenen Verordnung erstreckt sich auf die Geobasisdaten des Bundesrechts, soweit für diese der Kanton oder die Gemeinden zuständig sind (siehe Geobasisdatenkatalog im Anhang 1 GeoIV). Zudem gilt die vorliegende Verordnung für die Geobasisdaten des kantonalen und gemeindlichen Rechts sowie andere Geodaten des Kantons und der Gemeinden. 

Für den Fall, da die vorliegende Verordnung für Geobasisdaten des kantonalen und gemeindlichen Rechts keine Vorschriften enthält, finden die Bestimmungen des GeoIG sinngemäss Anwendung. 

Zu Artikel 3

Der Regierungsrat ist Aufsichtsbehörde über den Vollzug des Geoinformationsrechts. Die Aufsicht obliegt dem Regierungsrat soweit, als nicht wie bei der Vermessungsaufsicht eine besondere Regelung besteht (Artikel 6). 

Zu Artikel 4

Die hier zuständige Direktion ist nach dem Organisationsreglement (OR; RB 2.3322) die Justizdirektion. Sie erfüllt alle Aufgaben, die zu vollziehen sind und die keinem anderen Organ übertragen sind.

Zu den Aufgaben der Justizdirektion gehört es insbesondere die verwaltungsinterne Koordination der GIS-Anwendungen der verschiedenen Amtsstellen der Kantonsverwaltung sicherzustellen. Der Regierungsrat wird dazu der Justizdirektion eine verwaltungsinterne Kommission zuordnen. 

Zu Artikel 5

Gemäss Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts (Anhang 1 zur GeoIV) sind von den 178 aufgeführten Datensätzen 73 dem Zuständigkeitsbereich des Kantons zugewiesen. Innerhalb des Kantons liegt die Zuständigkeit bzw. Datenherrschaft bei derjenigen Fachstelle des Kantons oder der Gemeinde, die für den Sachbereich zuständig ist. Es gehört deshalb zu den Aufgaben der Fachstellen, die nachhaltige Verfügbarkeit ihrer Geobasisdaten im Rahmen des GIS Uri und des ÖREB-Katasters zu gewährleisten. Sie haben die erhobenen und nachgeführten Geobasisdaten in der vorgeschriebenen Form der Lisag AG zur Verfügung zu stellen. 

Zu Artikel 6

Nach Artikel 42 Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV; SR 211.432.2) bezeichnet der Kanton die für die Aufsicht über die amtliche Vermessung zuständige Stelle (Vermessungsaufsicht). Sie steht unter der Leitung eines im Register eingetragenen Ingenieur-Geometers oder einer im Register eingetragenen Ingenieur-Geometerin. Die Aufgabe des Kantonsgeometers übernimmt für den Kanton Uri heute ein Vertreter der eidgenössischen Vermessungsdirektion. Um allen Eventualitäten gerecht zu werden, ermöglicht die Verordnung dem Regierungsrat verschiedene Lösungen: Der Regierungsrat kann die bisherige Lösung auf vertraglichem Weg weiterführen. Er kann zusammen mit anderen Kantonen einen gemeinsamen Kantonsgeometer oder eine gemeinsame Kantonsgeometerin anstellen oder er kann einen eigenen Kantonsgeometer oder eine eigene Kantonsgeometerin für den Kanton Uri wählen. Alle Lösungen entsprechen dem Bundesrecht. 

Zu Artikel 7

Für die laufende Nachführung ist der Nachführungsgeometer oder die Nachführungsgeometerin verantwortlich, wie das heute der Fall ist. Die Regelung, wonach der Regierungsrat für das ganze Kantonsgebiet eine Nachführungsgeometerin oder einen Nachführungsgeometer bestimmt, hat sich in der Praxis bewährt. Artikel 45 Absatz 2 VAV schreibt vor, dass Arbeiten der amtlichen Vermessung, die in einem bestimmten geografischen Raum zur ausschliesslichen Ausführung vergeben werden, öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Die Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen kann allerdings nicht zur Anwendung kommen, wenn die Nachführungsgeometer oder der Nachführungsgeometer von einer Behörde gewählt oder aufgrund eines anderen öffentlich-rechtlichen Aktes eingesetzt wird. Auch in diesen Fällen ist aber eine öffentliche Ausschreibung zu gewährleisten. Bei der gebietsweisen Vergabe der Nachführung sind die Anforderungen an die Qualifikation der ausführenden Person (Art. 44 Abs. 2 VAV) zu beachten (Daniel Kettiger, INFO V+D 2/2009, S. 16). 

Zu Artikel 8

Mit der Verordnung über die geografischen Namen (GeoNV; SR 510.625) hat der Bundesrat das Namensrecht für geografische Namen gesamtschweizerisch vereinheitlicht. Gemäss Artikel 9 GeoNV setzt der Kanton eine Nomenklaturkommission ein. Sie ist die Fachstelle des Kantons für die geografischen Namen der amtlichen Vermessung. 

Zu Artikel 9

Der Kanton Uri hat mit dem Erlass der Vermessungsverordnung vom 27. September 1995 (RB 9.3431) den Aufbau des Landinformationssystems (LIS Uri) und die Durchführung der amtlichen Vermessung der Lisag AG, einer gemischtwirtschaftlichen Aktiengesellschaft mit Sitz im Kanton übertragen. Der Kanton hat sich mit einem namhaften Anteil an der Lisag AG beteiligt. Die entworfenen Verordnung hält an dieser bewährten Regelung fest. Die Einzelheiten sind im Rahmen der entworfenen Bestimmung zwischen dem Regierungsrat und der Lisag AG in einem Leistungsauftrag vertraglich zu regeln. Neben der Durchführung der amtlichen Vermessung und dem Betrieb des Geoinformationssystems (GIS Uri) ist der Lisag AG neu zusätzlich die Führung des ÖREB-Katasters zu übertragen. Im Leistungsauftrag ist insbesondere auch die Abgeltung des Kantons an die Lisag AG für das Verwalten, Bereitstellen und Sichern der Daten für das GIS Uri und den ÖREB-Kataster zu regeln. 

Zu Artikel 10

Die entworfene Bestimmung überträgt dem Gemeinderat gewisse Vollzugsaufgaben. Aufgrund der Verordnung über die geografischen Namen (SR 510.625) wird dem Gemeinderat auch die Zuständigkeit übertragen, die Quartier- und Strassennahmen sowie die Ortschaftsnamen innerhalb des Gemeindegebiets festzulegen. 

Zu Artikel 11

Die Geobasisdaten des Bundesrechts sind im Katalog der Geobasisdaten (Anhang 1 zur GeoIV) abschliessend aufgezählt. 

Die entworfene Bestimmung ermächtigt den Regierungsrat zusätzlich in einem Katalog die Geobasisdaten des kantonalen und gemeindlichen Rechts aufzulisten. Da das GIS Uri im Interesse von Kanton und Gemeinden betrieben wird, wird der Regierungsrat ermächtigt, auf entsprechenden Antrag der Gemeinde ebenfalls die Geobasisdaten des gemeindlichen Rechts zu bezeichnen. Es liegt im Interesse aller Nutzer des GIS Uri, dass die Geobasisdatenkataloge der Gemeinden innerhalb des Kantons in harmonisierten Datenmodellen und Geodiensten bereitgestellt werden. 

Für alle im Katalog vorhandenen Daten ist eine Zugangsberechtigung festzulegen. Die Zugangsberechtigungsstufen reichen von A bis C und sind im Bundesrecht ausdrücklich definiert. Gemäss Artikel 21 GeoIV bedeuten die Zugangsberechtigungsstufen:

A	Öffentlich zugänglich
B	Beschränkt öffentlich zugänglich
C	Nicht öffentlich zugänglich

Zu Artikel 12

Die entworfene Bestimmung regelt den Inhalt des von der Lisag AG betriebenen GIS Uri. Danach umfasst das GIS Uri für das ganze Kantonsgebiet die im Geobasisdatenkatalog des Bundesrats im Anhang 1 zur GeoIV aufgeführten Geobasisdatensätze des Bundesrechts, bei denen die Zuständigkeit beim Kanton liegt. Zudem umfasst das GIS Uri die vom Regierungsrat in einem Katalog bezeichneten Geobasisdaten des kantonalen Rechts sowie die auf Antrag der Gemeinden vom Regierungsrat bezeichneten Geobasisdaten des gemeindlichen Rechts (siehe dazu Art. 11). Schliesslich umfasst das GIS Uri weitere Geodaten, die der Regierungsrat zu dessen Inhalt klärt, die aber nicht Geobasisdaten sind. 



Zu Artikel 13

Es liegt im Interesse aller Nutzer des GIS Uri, dass alle Datensätze, die Inhalt des GIS Uri bilden, in harmonisierten Datenmodellen und Geodiensten bereitgestellt werden. Die entworfene Bestimmung überträgt dem Regierungsrat dazu die erforderlichen weiteren Vollzugsaufgaben. 

Zu Artikel 14

Ein wesentliches Element zur sachgerechten und rechtskonformen Verwaltung der Geobasisdaten bilden die Geodatenmodelle. Sie beschreiben den Inhalt eines jeden Geobasisdatensatzes. Die Geodatenmodelle sind in einer Zusammenarbeit von zuständiger Fachstelle und der Lisag AG auszuarbeiten. Bei den Geobasisdaten nach Bundesrecht gelten darüber hinaus als Mindestinhalt die minimalen Geodatenmodelle des Bundes. Da die Geobasisdaten teils erhebliche Rechtswirkung entfalten können, bedarf es einer Verbindlichkeitserklärung zu den Geodatenmodellen. So wird sichergestellt, dass die raumbezogenen politischen Entscheide korrekt in geografische Informationen geschrieben werden. 

Zu Artikel 15

Ein wesentliches Ziel des Geoinformationsrechts ist, dass die Geobasisdaten und weitere Geodaten einer breiten Nutzung schnell und einfach zugeführt werden können. Der Bundesrat hat in diesem Zusammenhang die Geodienste gesetzlich definiert, die die Nutzung von Geodaten ermöglichen (Art. 13 GeoIG und Art. 34 ff. GeoIV). 

Geodienste werden unterschieden in: 

-	Geodienst Darstellung
-	Geodienst Download 
-	Geodienst Suche oder Katalogdienst
-	Geodienst Transformation 

Der Geodienst Darstellung bezweckt die (visuelle) Konsultation der betreffenden Geodaten durch elektronisches Abrufverfahren, die technisch durch Geoportale oder WMS-Dienste realisiert werden. Er ist nach Artikel 34 GeoIV zwingend für alle Geobasisdaten mit Zugangsberechtigungsstufe A vorgeschrieben. 

Der Geodienst Download bezeichnet die auf elektronischem Weg zu bewerkstelligende Abgabe (Download) von Kopien der originalen Geobasisdatensätze, dieses zum Zweck der Weiterverarbeitung durch Architekten, Ingenieure oder andere Fachspezialisten. Er wird technisch beispielsweise durch den Betrieb eines "Geoshops" realisiert. Er ist nach Artikel 34 GeoIV zwingend für alle Geobasisdaten anzubieten, bei denen im Geobasisdatenkatalog die Spalte "Downloaddienst" markiert wurde. 

Der Geodienst Suche dient der Vernetzung von Informationen über die Geodaten (sog. Geometadaten) und ermöglicht das schnelle Aufsuchen der benötigten Geodaten. Er ist umfassend über das GIS Uri anzubieten, wofür analog zum Vorgehen beim Bund Geometadaten zu allen Geodaten zu produzieren sind. 

Der Geodienst Transformation dient der technischen Umarbeitung von Geobasisdaten, dieses vor allem zum Zweck der Datenabgabe an verschiedene Nutzerkreise oder auch zum Austausch von Geoinformationen zwischen Behörden (beispielsweise die Datenabgabe der Daten des Vermessungswerks, die im Datenmodell des Kantons Uri geführt werden, an die Eidgenössische Vermessungsdirektion, welche die Abgabe im Datenmodell des Bundes verlangt). Sie sind den Erfordernissen entsprechend durch die Lisag AG anzubieten. 

Zu Artikel 16

Die Gesetzgebung im Bereich Geoinformation verfolgt als zentrales Ziel, durch einen vereinfachten Datenaustausch, ein optimales Angebot und transparente Preise eine maximale Nutzung der Geoinformationen zu erreichen. Die vorhandenen Daten sollen deshalb möglichst uneingeschränkt zur Verfügung stehen. In Übereinstimmung mit dem Bundesrecht (Art. 10 GeoIG) wird daher für den Bereich der Geobasisdaten des kantonalen und gemeindlichen Rechts das Öffentlichkeitsprinzip statuiert. Der öffentliche Zugang kann eingeschränkt werden, wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen (Datenschutz, Urheberrecht usw.) oder die öffentliche Sicherheit der Veröffentlichung entgegenstehen. 

Zu Artikel 17

Gegenstand des ÖREB-Katasters sind öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, die nach den Vorschriften des Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) nicht im Grundbuch angemerkt werden. Welche Geobasisdaten des Bundesrechts Gegenstand des Katasters sind, ergibt sich aus dem Geobasisdatenkatalog des Bundesrats (Anhang 1 GeoIV). 

Der Kanton muss die für die Kataster-Verwaltung zuständige Stelle bezeichnen (Art. 17 ÖREBKV). Wegen des engen Zusammenhangs mit dem GIS Uri und der amtlichen Vermessung ist es sachgerecht, die Katasterführung der Lisag AG zu übertragen. 



Zu Artikel 18

Die Kantone können zusätzliche eigentümerverbindliche Geobasisdaten bezeichnen, die zum Bestand des ÖREB-Katasters gehören (Art. 16 Abs. 3 ÖREBKV). Die entworfene Bestimmung überträgt dem Regierungsrat verschiedene Vollzugsaufgaben. So gehört es zu den Aufgaben des Regierungsrats, festzulegen, welche Geobasisdaten des kantonalen und des gemeindlichen Rechts Gegenstand des ÖREB-Katasters sind. 

Zu Artikel 19 

Artikel 16 ÖREBKV ermächtigt die Kantone zu bestimmen, dass dem ÖREB-Kataster die Funktion als amtliches kantonales Publikationsorgan für bestimmte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen zukommt. Die Rechtsfolgen der Publikation sind nicht geregelt. Das kantonale Recht muss diese Lücke schliessen. Die entworfene Bestimmung hält den Grundsatz fest, dass der Kataster das offizielle Publikationsorgan für die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ist, die Gegenstand des Katasters sind. 

Zu Artikel 20

Artikel 5 VAV legt fest, was Inhalt der amtlichen Vermessung ist. Es sind dies nebst anderen die Fixpunkt- und Grenzzeichen, die Daten gemäss dem Datenmodell der amtlichen Vermessung und der Plan für das Grundbuch sowie die weiteren zum Zwecke der Grundbuchführung erstellten Auszüge aus den Daten der amtlichen Vermessung. Gemäss Absatz 3 kann der Regierungsrat im Rahmen der vom Landrat bewilligten Kredite den durch das Bundesrecht vorgeschriebenen Inhalt der amtlichen Vermessung im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben erweitern und weitergehende Anforderungen an die Vermessung vorschreiben. Wer davon Gebrauch machen wird, ist zurzeit nicht absehbar. Es wird ihm aber in der Verordnung die Kompetenz eingeräumt, - wie im Übrigen bereits im bisher geltenden Artikel 2 Absatz 3 Vermessungsverordnung - bei technischen Veränderungen möglichst umgehend reagieren und sich den neuen Bedingungen im Namen der Programmvereinbarungen mit dem Bund anpassen zu können. 

Zu Artikel 21

Die entworfene Bestimmung wiederholt den Grundsatz von Artikel 22 VAV, wonach sämtliche Bestandteile der amtlichen Vermessung nachzuführen sind. 

Absatz 2 entspricht weitgehend der bestehenden Vermessungsverordnung (Art. 19). 



Zu Artikel 22

Die Bestimmung entspricht weitgehend Artikel 13 VAV. Nach dessen Absatz 1 werden die Grenzen in der Regel an Ort und Stelle festgestellt. Artikel 13 Absatz 2 VAV räumt den Kantonen die Möglichkeit ein, zu bestimmen, dass die Grenzen gestützt auf Pläne, Luftbilder oder andere geeignete Grundlagen festgestellt werden. Von dieser Kompetenz wird in der entworfenen Bestimmung Gebrauch gemacht. Diese Regelung entspricht weitgehend der geltenden Vermessungsverordnung (Art. 16). 

Zu Artikel 23

Werden die Grenzen durch natürliche oder künstliche Abgrenzungen, die dauernd eindeutig erkennbar sind, angegeben, ist in der Regel auf Grenzzeichen zu verzichten (Art. 17 Abs. 1 VAV). Die Kantone können bei Vorliegen gewisser Umstände gestützt auf Artikel 17 Absatz VAV weitere Ausnahmen vorsehen. Der Kanton Uri hat die bundesrechtlichen Ausnahmen von Artikel 17 Absatz 2 VAV übernommen. Die entworfene Bestimmung entspricht der bestehenden Vermessungsverordnung (Art. 17). 

Zu Artikel 24

Das Bundesrecht regelt bereits weitgehend das Verfahren. Nach Abschluss einer Erneuerung der amtlichen Vermessung sowie nach Behebung von Widersprüchen nach Artikel 14a VAV, bei denen die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer in ihren dinglichen Rechten berührt sind, ist gestützt auf Artikel 28 Absatz 1 VAV eine öffentliche Auflage inklusive Einspracheverfahren durchzuführen. Gegenstand der öffentlichen Auflage sind der Plan für das Grundbuch des betreffenden Perimeters und weitere zum Zweck der Grundbuchführung erstellte Auszüge aus den Daten der amtlichen Vermessung (Art. 28 Abs. 2 VAV). 

Die Einsprache ist beim Regierungsrat einzureichen. Dem Einspracheentscheid des Regierungsrats steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Obergericht offen. 

Zu Artikel 25

Nach Artikel 8 GeoNV bestimmen die Kantone durch Rechtsakt, wer für die Festlegung der geografischen Namen der amtlichen Vermessung zuständig ist. Die entworfene Bestimmung überträgt diese Aufgabe der zuständigen Direktion (Justizdirektion) und regelt das Verfahren. Eine Einschränkung besteht hinsichtlich der Quartier- und Strassennahmen sowie die Ortschaftsnamen. Die Festlegung dieser geografischen Namen innerhalb des Gemeindegebiets ist in Artikel 10 der entworfenen Verordnung nämlich dem Gemeinderat übertragen. In die Zuständigkeit der Direktion fällt demnach die Festlegung von Flurnamen, Ortsnamen und Geländenamen.

Zu Artikel 26

Die entworfene Bestimmung überträgt dem Kanton wie bisher im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund und der vom Landrat bewilligten Kredite die Kosten für die Durchführung der amtlichen Vermessung und des Aufbaus des ÖREB-Katasters. Der Kanton, die Gemeinden und Dritte gelten der Lisag AG die Aufwendungen für das Verwalten ihrer Geobasisdaten und Geodaten im GIS Uri und im ÖREB-Kataster ab. Der Landrat beschliesst die damit für den Kanton verbundenen Ausgaben endgültig. 

Zu Artikel 27

Die Kosten für den Ersatz von verschwundenen oder beschädigten Grenzzeichen, welche die Nachführungsgeometerin oder der Nachführungsgeometer von Amtes wegen zu ersetzen hat, gehen zu Lasten der Verursacherin oder des Verursachers. 

Zu Artikel 28

Bereits Artikel 38 Absatz 2 GeoIG bestimmt, dass die Kosten der amtlichen Vermessung diejenige natürliche oder juristische Person trägt, die sie verursacht, sofern sie bestimmbar ist. Ist dies nicht der Fall, gehen sie zu Lasten des Kantons. 

Die Kosten der Erneuerung und der periodischen Nachführung können grundsätzlich keiner Verursacherin oder keinem Verursacher zugeordnet werden. Sie entspringen einem gesetzlichen Auftrag. Folglich gehen die Kosten sowohl der Erneuerung als auch der periodischen Nachführung - nach Abzug allfälliger Bundesbeiträge im Sinne von Artikel 38 GeoIG - zu Lasten des Kantons.

Zu Artikel 29

Das GeoIG schreibt vor, dass Bund und Kantone die Grundsätze der Tarifierung für Geobasisdaten des Bundesrechts und für Geodienste von nationalem Interesse harmonisieren müssen (vgl. Art. 15 Abs. 2 GeoIG). 

Die allgemeine, bei zahlreichen Kantonen und Bundesämtern zu beobachtende Tendenz geht dahin, bei der Abgabe von Geobasisdaten höchstens noch die Grenzkosten zu verrechnen. Die swisstopo und die Konferenz der kantonalen Vermessungsämter (KKVA) empfehlen den Kantonen, abgestimmt mit dem Entwurf der Strategie der amtlichen Vermessung 2012-2015, bei der Abgabe von Geobasisdaten lediglich die Grenzkosten in Rechnung zu stellen. Die Grenzkosten umfassen die Bereitstellungskosten (inkl. den Kosten der Datenabgabeinfrastruktur) sowie die Transportkosten. 

Auch in Uri besteht von Seiten der Bevölkerung und der Wirtschaft ein erhebliches Interesse daran, dass Geodaten zu angemessenen Tarifen zur Verfügung stehen. Die entworfene Bestimmung statuiert den Grundsatz, dass auch der Kanton Uri für den Zugang zu den Geobasisdaten des GIS Uri und zu den Daten im ÖREB-Kataster Gebühren erhebt. Anders als die geltende Vermessungsverordnung (Art. 37 Abs. 2) sieht die entworfene Bestimmung jedoch davon ab, den Grundsatz aufrecht zu erhalten, dass das LIS Uri selbsttragend zu gestalten sei. Dies ermöglicht es dem Regierungsrat, die Tarifierungsgrundsätze im Gebührenreglement nach den Gebührengrundsätzen des Artikels 15 GeoIG auszugestalten. 

Von der grundsätzlichen Gebührenpflicht ausgenommen ist der Zugriff zu den öffentlich zugänglichen Daten. Der Zugang zu diesen ist - wie bis anhin bereits der Fall - kostenlos. 

Zu Artikel 30

Die Gebühren bemessen sich nach den bundesrechtlichen Grundsätzen der Artikel 15 Absatz 2 und 3 GeoIG sowie Artikel 44 bis 47 GeoIV. Eine Arbeitsgruppe der Konferenz der kantonalen Vermessungsämter (KKVA) hat in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Vermessungsdirektion (V+D) Tarifierungsgrundsätze erarbeitet, ein Gebührenmodell entwickelt und den Entwurf einer Gebührenverordnung für die AV verfasst. Das erarbeitete Modell, welches die Gebührengrundsätze des Artikels 15 GeoIG berücksichtigt, steht den Kantonen zusammen mit anderen Dokumenten als Grundlage für die Erarbeitung kantonaler Gebührentarife zur Verfügung. 

Die entworfene Bestimmung ermächtigt den Regierungsrat, die Gebühren im Reglement zu regeln. Der Regierungsrat wird sich dabei von den erwähnten Tarifierungsgrundsätzen der KKVA leiten lassen. 

Zu Artikel 31

Es handelt sich um die übliche Vollzugsbestimmung. 

Zu Artikel 32

Die Strafbestimmung entspricht jener des Bundesrechts, die aber einerseits wohl nur den Umgang mit Geodaten des Bundes abdeckt und anderseits nur auf Verordnungsstufe verankert ist (Art. 51 GeoIV). Diese beiden Aspekte rechtfertigen es, dass die Strafbestimmung im kantonalen Gesetz wiederholt wird. 

Zu Artikel 33

Die neue Verordnung ersetzt die bisherigen Vermessungsverordnung. Sie kann deshalb aufgehoben werden. 

Zu Artikel 34

Die entworfene Bestimmung entspricht dem geltenden Artikel 46 Vermessungsverordnung. 

Zu Artikel 35

Der Regierungsrat muss - im vorgegebenen bundesrechtlichen Rahmen - einen Zeitplan für die Einführung des ÖREB-Katasters festlegen. Er wird dabei berücksichtigen, dass verschiedene Themen in Papierdokumenten vorhanden und mit einem gewissen zeitlichen Aufwand in die digitale Form zu bringen sind. Er wird sachgerechte Übergangsfristen festlegen. 

Die Bestimmungen über den ÖREB-Kataster werden mit den übrigen Verordnungsbestimmungen in Kraft treten. Sie können jedoch nicht greifen, solange der Kataster nicht erstellt und in Betrieb ist. Übergangsrechtlich muss geklärt werden, dass die Wirkungen des ÖREB-Katasters erst eintreten, wenn der Kataster auch tatsächlich geführt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die bisherigen Publikationsvorschriften bestehen bleiben. 

Zu Artikel 36

Es handelt sich um die übliche Inkrafttretensformel. 

















Anhang
- Vernehmlassungsvorlage 
